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suchungsarbeit  des MfS bei Vorl iegen des begründeten Ver

dachts einer Straftat die Prüfung abzusch l ießen und ein 

Ermit t lungsverfahren einzulei ten ist .

7.  Ein zentrales Problem bei der Prüfung von Verdachtshin

weisen besteht in der Def inierung und inhalt l ichen sowie 

jur ist ischen Ausfül lung der Stel lung des Verdächt igen.

Es sol l te Jur ist isch f ix iert  werden, daß der Bürger Ver

dächt iger im Sinne der StPO wird t f  gegen den die Einlei

tung eines Ermit t lungsverfahrens geprüft  wird.Der Ver

dächt ige ist  somit der Bürger,  bezügl ich dessen Person 

Verdachtshinweise auf das Vorl iegen zumindest einer von 

ihr begangenen Straftat geprüft  werden.

Der erkenntnistheoret ische Zugang zur Stel lung des Ver

dächt igen ergibt s ich aus

- dem Umstand, daß personenbezogene Verdachtshinweise 

auf die Begehung einer Straftat vor l iegen und

- aus dem von der Gesel lschaft  arbeitstei l ig an die Rechts

pf legeorgane ertei l ten Auftrag, al le Straftaten aufzudek- 

ken und aufzuklären und zu diesem Zweck al len Hinweisen 

auf.mögl iche Straftaten nachzugehen und diese zu prüfen.

In Abgrenzung zur Stel lung des Beschuldigten im Ermit t

lungsverfahren wird deut l ich, daß kein personenbezogener 

Verdacht einer Straftat vor l iegt und demzufolge kein staat

l icher Schuldvorwurf erhoben worden ist  bzw. derzeit  erho

ben werden kann und daß diesbezügl ich der Person noch keine 

zielgerichtete, durch im Verfahren mit  seinen unausbleib

l ichen Einschränkungen persönl icher Rechte und Freiheiten 

geregelte Untersuchung einer von ihr zumindest wahrschein

l ich begangenen Straftat vorgenommen werden kann und darf .


